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Außerordentliche Hauptversammlung am 20. April 2026 

 

Die Wegerich UG (haftungsbeschränkt) („Antragsteller“) hat am 10. März 2026 nach Art. 54 SE-VO 
i.V.m. § 50 Abs. 1 SEAG ein Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung der 
NAKIKI SE zum nächstmöglichen Zeitpunkt, bevorzugt am 20. April 2026, gestellt, dessen Gegenstand 
unter anderem die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende Änderung der Satzung ist. Vor 
diesem Hintergrund soll nachfolgend vorsorglich der Bericht zum beabsichtigten Genehmigten Kapital 
2026 dargestellt werden. 

Vorsorglicher Bericht des Antragsstellers an die Hauptversammlung zu TOP 4 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. April 2026 schlägt der 
Antragssteller die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen genehmigten 
Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die 
entsprechende Änderung der Satzung vor. Vorsorglich erstattet der Antragsteller nach §§ 203 Abs. 2 
Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigungen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen Bericht. 

Der Antragsteller schlägt die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) 
vor. Der Vorstand soll durch die Schaffung des neuen genehmigten Kapitals ermächtigt werden, das 
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. April 2031 einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 578.770,00 (in Worten: 
fünfhundertachtundsiebzigtausendsiebenhundertsiebzig) durch Ausgabe von bis zu 578.770 neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2026) zu erhöhen. Das Genehmigte Kapital 2026 soll den Vorstand auch dazu ermächtigen, das 
Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Die Satzung der 
Gesellschaft soll entsprechend angepasst werden. 
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Bei der Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2026 soll den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht gewährt werden. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden, die neuen Aktien ganz oder teilweise an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von 
Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der 
Verpflichtung auszugeben mit der Maßgabe, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

In bestimmten Fällen soll dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Ausschluss des 
Bezugsrechts gestattet werden:  

So soll bei Barkapitalerhöhungen weiterhin ein Bezugsrechtsausschluss möglich sein, wenn die 
Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind, 
insbesondere also der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsengelisteten 
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags durch den 
Vorstand nicht wesentlich unterschreitet.  

Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig 
günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen 
möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. 
Die Gesellschaft soll damit in die Lage versetzt werden, unter flexibler Ausnutzung günstiger 
Marktverhältnisse, die für die künftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der 
Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vorzunehmen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt 
wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als 
eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verringerung der 
relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 
Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil erhalten möchten, 
haben indessen die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben. Da die 
neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner 
Beteiligungsquote Aktien am Markt zu annähernd gleichen Bedingungen erwerben, wie sie die Emission 
vorsieht. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, 
wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine 
marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen. Es ist daher sichergestellt, dass in 
Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowohl die Vermögens- 
wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss 
des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre 
weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.  

Die Aktionäre werden vor einer Verwässerung ihrer Anteile dadurch geschützt, dass die insgesamt unter 
den Ermächtigungen der mit Tagesordnungspunkt 4 zum Beschluss vorgeschlagenen Satzungsfassung 



 

 3 159351235.1  
 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 20 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf diese 20 %-
Grenze sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert 
oder ausgegeben werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten auszugeben 
sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Bezugsrechtsausschluss ausgegeben werden 

Des Weiteren soll dem Vorstand die Möglichkeit eingeräumt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen, 
insbesondere um sich bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der 
Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder zur Einbringung sonstiger Vermögensgegenstände 
einschließlich Forderungen schnell und flexibel ausnutzen zu können.  

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem 
Kapital soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden 
Anteilsbesitzes, sowie Forderungen gegen die Gesellschaft gegen Überlassung von Aktien der 
Gesellschaft zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. Die 
Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler 
und liquiditätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und 
erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu 
können, dient dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. 
Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen 
sogenannter „share deals“, d. h. durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, sowie auf den Erwerb im 
Rahmen sogenannter „asset deals“, d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils 
mittels des Erwerbs der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und 
Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von 
Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der 
Liquidität vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen häufig kurzfristig 
erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen 
Hauptversammlung für jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und 
Zeitgründen nicht praktikabel. Um auch in solchen Fällen kurzfristig handlungsfähig zu sein, liegt es im 
Interesse der Gesellschaft, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen zu erhöhen.  
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Die vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbeträge kann erforderlich sein, 
um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis zu erreichen. Ohne den Ausschluss des 
Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um 
runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie 
Spitzen von dem Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch den 
Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche 
Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.  

Durch die vorgeschlagene Ermächtigung zur Gewährung von Aktien an Mitarbeitende der Gesellschaft 
oder verbundener Unternehmen erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, diesem Personenkreis 
Belegschaftsaktien anzubieten. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien kann im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen, da hierdurch die Identifikation der Mitarbeitenden 
mit dem Unternehmen und die Übernahme der Mitarbeiterverantwortung gefördert werden kann. Nach 
dem Aktiengesetz können die hierfür benötigten Aktien wahlweise durch den Erwerb eigener Aktien 
oder aus genehmigtem Kapital bereitgestellt werden. Um den Mitarbeitenden Aktien aus genehmigtem 
Kapital anbieten zu können, ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Bei 
Festlegung des Ausgabebetrags von Belegschaftsaktien kann eine übliche Vergünstigung gewährt 
werden.  

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Antragsteller den Ausschluss des Bezugsrechts in 
den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der 
Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.  

 

Bad Homburg v. d. Höhe, im März 2026  
 

Wegerich UG (haftungsbeschränkt) 
Geschäftsführer 

 


